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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Eine parlamentarische Initiative Berberat (sp, NE) forderte eine Regulierung des
Zugangs von Lobbyisten zum Parlamentsgebäude. Mit einer Akkreditierung solle dem an
sich legitimen und für das Funktionieren einer Demokratie wichtigen Lobbyismus mehr
Transparenz verliehen werden. Der Zutritt soll – so die Forderung des Initianten – nicht
mehr lediglich zwei Personen pro Parlamentarier erlaubt sein, sondern eine
Akkreditierung unter bestimmten Massnahmen und noch zu bestimmenden
Voraussetzungen sollte es allen Vertretern von Interessengruppen ermöglichen, Zutritt
zum Parlament zu erhalten. Die staatspolitische Kommission des Ständerats empfahl,
der Initiative keine Folge zu geben. Die Transparenz sei seit der Veröffentlichung der
Liste mit den zugangsberechtigten Personen bereits wesentlich verbessert worden. Sie
warnte vor einer noch höheren Frequentierung des Parlamentsgebäudes. Bereits heute
würden sich ab und an zu viele Personen in den Vorzimmern des Ständerates aufhalten.
Eine Kommissionsminderheit machte geltend, dass die jetzige Situation – Lobbyisten
erhalten quasi als Gäste von Parlamentariern getarnt Zutritt – stossend sei. In der
Presse wurde gemutmasst, dass einzelne von Parlamentariern vergebene Badges gar
gegen Geld verkauft wurden. Eine knappe Mehrheit der kleinen Kammer (19 zu 17
Stimmen) entschied schliesslich, der Initiative keine Folge zu geben. Ausschlaggebend
war auch, dass sich die Ausformulierung der Kriterien für eine Akkreditierung als sehr
diffizil und bürokratisch erweisen könnte. Im Nationalrat reichte Andrea Caroni (fdp,
AR) kurz nach dem abschlägigen Entscheid der kleinen Kammer eine parlamentarische
Initiative mit ähnlicher Stossrichtung ein (12.430), die im Berichtsjahr von der SPK-NR
aber noch nicht behandelt wurde. Eine Verschärfung der Zugangsregelung verlangte
auch eine parlamentarische Initiative Minder (parteilos, SH) (12.401): seine Forderung,
Lobbyisten den uneingeschränkten Zugang ganz zu verbieten und die beiden Badges
nur noch persönlichen Mitarbeitern oder Familienmitgliedern abzugeben, wurde im Rat
mit 17 zu 22 Stimmen abgelehnt. Die knappe Mehrheit wurde jedoch als Unmut ob der
aktuellen Situation interpretiert. Schliesslich scheiterte auch eine Motion Baumann
(svp, TG) (11.4029), die strengere Regeln für ehemalige Parlamentsmitglieder verlangt
hätte. Altparlamentarierinnen und -parlamentarier geniessen einen privilegierten
Zugang zum Parlamentsgebäude und nutzen diesen nach ihrem Rücktritt auch für die
Vertretung von Interessen. Die im Nationalrat diskussionslos angenommene, im
Ständerat aber knapp (22:17 Stimmen) abgelehnte Motion hätte die Ausarbeitung einer
bis jetzt fehlenden Regelung für die Zutrittsberechtigung ehemaliger Ratsangehöriger
verlangt. Seit Anfang 2012 können zudem Kantone je einen Interessenvertreter mit
einem separaten Zutrittsausweis nach Bern schicken. Davon Gebrauch machten bisher
die Kantone Tessin, Genf, Waadt und Basel-Stadt. Ziel ist ein stärkerer Einfluss auf
Bundesebene. Schliesslich erliess der Bundesrat Ende November die neue Verordnung
über die Akkreditierung von Medienschaffenden, welche die Voraussetzungen,
Zuständigkeiten und Verfahren für die Zulassung von Medienschaffenden für das
Medienzentrum im Bundeshaus regelt und per 1.1.2013 in Kraft tritt. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.11.2012
MARC BÜHLMANN

Am 6. Mai 2015 leitete ein NZZ-Artikel eine eigentliche Kaskade ein, die später als
„Kasachstan-Affäre” nicht nur zahlreiche Diskussionen und Vorstösse zu Lobbyismus-
und Kommissionsgeheimnisregelungen im Bundeshaus auslöste, sondern auch Gesuche
der Bundesanwaltschaft, zwei Parlamentsmitgliedern die Immunität zu entziehen,
provozierte.

Der NZZ-Journalist Markus Häfliger hatte gestützt auf E-Mails, die Unbekannte ins
Internet gestellt hatten, recherchiert, dass eine von Christa Markwalder (fdp, BE)
eingereichte Interpellation formale Ungereimtheiten aufweist. Der Vorstoss war von
Marie-Louise Baumann, Senior Advisor bei der PR-Firma Burson-Marsteller,
ausformuliert worden, die wiederum von einem kasachischen Politiker hierfür finanziell
honoriert worden war. Entsprechend konnten im Vorstoss starke Überarbeitungen aus
Kasachstan selbst ausgewiesen werden. Dass Vorstösse von Parlamentarierinnen und
Parlamentariern von Dritten formuliert werden, ist nicht selten. Dass allerdings ein
autokratisches Land indirekt Einfluss nimmt und dafür bezahlt, sei weniger alltäglich –
so Häfliger in der NZZ. In der Interpellation war der Bundesrat angefragt worden, wie er
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die Demokratisierungsprozesse in Kasachstan und die Partei Ak Schol – die indirekte
Auftraggeberin der Interpellation – unterstütze. Markwalder habe zudem drei von
Baumann formulierte und von den kasachischen Auftraggebern überarbeitete Fragen zu
Kasachstan in der APK-NR eingereicht. In einer ersten Reaktion im NZZ-Artikel selber
gab Markwalder zu Protokoll, nicht gewusst zu haben, dass Baumann sich derart eng mit
Kasachstan abgesprochen habe. Sie habe in guter Absicht gehandelt und es handle sich
letztlich um eine harmlose Interpellation, von der andere finanziell profitiert hätten,
was sie ärgere. Sie sei wohl zu gutgläubig gewesen.

Die Reaktionen am nächsten Tag in der Presse waren zuerst noch zurückhaltend. Von
„käuflicher” (AZ) oder „ferngesteuerter” Politik (Blick) war die Rede und davon, dass
man es mit CHF 7'000 – die Summe die Burson-Marsteller für das Verfassen und
Überarbeiten der Interpellation verlangt hatte – ins Bundeshaus schaffe (Le Matin).
Hinterfragt wurden zunächst die „kasachischen Verflechtungen” (NLZ) der Berner FDP-
Politikerin. 
In der Folge nahm die mediale Debatte dann aber Fahrt in zweifache Richtung auf. Auf
der einen Seite wurde der Lobbyismus diskutiert. „Politik-Einflüsterer” hätten
Konjunktur und Lobbying sei ein lukratives Business (AZ). Die „Käuflichkeit von
Politikern” sei „pikant” (WW). Allerdings – so die Meinung in den meisten Medien – sei
das Milizsystem bei der Formulierung von Vorstössen auf ausserparlamentarische
Expertise angewiesen. Weil ein breiter Mitarbeiterstab fehle, würden sich die meisten
Parlamentarierinnen und Parlamentarier etwa von Mitgliedern der Bundesverwaltung
oder Vertreterinnen und Vertretern von Verbänden und NGO's Vorstösse zumindest
vorformulieren lassen. Zahlreiche Parlamentsmitglieder nahmen Christa Markwalder
entsprechend in Schutz. Gefordert wurde aber mehr Transparenz und eine Reform des
Badge-Systems, also der Zulassungsregeln von Lobbyisten ins Bundeshaus. Weil
zahlreiche entsprechende parlamentarische Vorstösse allerdings bisher chancenlos
geblieben waren, spielte Thomas Minder (parteilos, SH) mit dem Gedanken, eine
Volksinitiative zu lancieren, und zahlreiche Parlamentarier kündigten an, neuerliche
Vorstösse für mehr Transparenz zum „krass unterreglementierten Lobbying” (AZ) zu
lancieren. 

Auf der anderen Seite geriet die Person Christa Markwalder immer stärker ins Zwielicht.
Die Bernerin sei selber eine „knallharte Lobbyistin” – vor allem für die Krankenkassen –
und so stark verbandelt, dass sie den Überblick verliere (Blick). Ein gefundenes Fressen
war die Geschichte für die Sonntags-Medien. Die Sonntagszeitung fand heraus, dass die
Antworten, die Markwalder auf ihre Fragen an die APK-NR erhalten hatte, an Kasachstan
weitergeleitet worden waren, obwohl es sich dabei vermutlich um Dokumente
gehandelt habe, die dem Kommissionsgeheimnis unterstellt seien. Markwalder
dementierte, Dokumente weitergegeben zu haben; sie habe sie lediglich mit Baumann
geteilt. Die FDP stellte allerdings in einer Medienmitteilung klar, dass Markwalder von
der Zusammenarbeit zwischen Kasachstan und Baumann gewusst habe, aber nicht
genügend transparent informiert worden sei. Die Partei verlangte von Markwalder und
Baumann vollständige Transparenz und eine Offenlegung aller Dokumente. In der Presse
wurden erste Forderungen der Ratsrechten laut, dass die designierte
Nationalratspräsidentin ihr Amt im kommenden Jahr nicht antreten dürfe. Markwalder
bezeichnet das Ganze als „Rufmordkampagne”; sie sehe sich als Medienopfer (TA) und
die letzten Tage seien für sie „die Hölle” gewesen (Blick). 
Ende Mai gab die Bundesanwaltschaft bekannt, dass gegen Markwalder zwei
Strafanzeigen von Privatpersonen eingegangen seien und sie Ermittlungen aufnehmen
wolle, wenn die Immunität der Bernerin aufgehoben werde, wonach sie ersuche. Die
APK-NR entschied sich ihrerseits mit 18 zu 0 Stimmen bei 5 Enthaltungen, keine
Strafanzeige wegen Amtsgeheimnisverletzung einzureichen. Die Kommission entschied
sich gar mit 14 zu 9 Stimmen (1 Enthaltung) dafür, die besagten Dokumente (die Fragen
von Markwalder und die Antworten des Bundesrates) zu veröffentlichen. Auch das
Büro-NR beschloss Anfang Juni, auf disziplinarische Massnahmen gegen Markwalder zu
verzichten, da diese das Amtsgeheimnis zwar verletzt habe, aber nur geringfügig. Ein
Teil des Parlaments applaudierte nach der Bekanntgabe des Büros, um Solidarität zu
signalisieren. Zwar stand eine Entscheidung über die Forderung der
Bundesanwaltschaft zur Aufhebung der Immunität noch aus, die Presse zeigte sich ob
der starken Rückendeckung für Markwalder aber doch einigermassen erstaunt. „Même
pas une tape sur les doigts”, wunderte sich etwa Le Temps. Die Classe Politique
beschütze sich wieder einmal gegenseitig, liess sich Christoph Mörgeli (svp, ZH) im Blick
zitieren. Die Parlamentsmitglieder hätten „nicht begriffen, dass ihre Glaubwürdigkeit
auf dem Spiel” stehe. Die Angelegenheit dürfe nicht als erledigt betrachtet werden (TA).

Noch einmal aufgekocht wurde die Affäre, weil im Nachgang des Entscheids des Büros
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bekannt wurde, dass weitere Dokumente an Kasachstan weitergegeben worden waren,
die aber nicht in die Beurteilung der APK-NR eingeflossen zu sein schienen. In der Tat
hatte Markwalder auch Antworten des Bundesrates zu Tschechien und Bosnien
weitergegeben. Die SVP forderte, den Fall nicht einfach ad acta zu legen oder aber über
eine generelle Aufhebung des Kommissionsgeheimnisses nachzudenken. 
Die Immunitätskommission des Nationalrats (IK-NR) nahm dann den Ball Anfang Juli
wieder auf. Zwar entschied sich die IK-NR, nachdem sie festgestellt hatte, dass die
strafrechtlich relevanten Tätigkeiten mit dem Parlamentsmandat zusammenhängen,
und auf das Gesuch der Bundesanwaltschaft eingetreten war, die Immunität der
Bernerin nicht aufzuheben. Sie forderte das Büro-NR aber mit 4 zu 4 Stimmen und
einer Enthaltung bei Stichentscheid des Vizepräsidenten (Gerhard Pfister; cvp, ZG) auf,
nochmals auf den Entscheid zurückzukommen und Disziplinarmassnahmen zu
ergreifen. Das Kommissionsgeheimnis dürfe nicht ausgehöhlt werden, begründete
Pfister den Entscheid. Mitte August bestätigte die Rechtskommission des Ständerats
(RK-SR) den Entscheid der IK-NR: Einstimmig trat sie auf das Gesuch ein und mit 10 zu 0
Stimmen bei einer Enthaltung entschied sie, die Immunität nicht aufzuheben. Das
Verhalten der Berner Freisinnigen sei zwar wenig besonnen und unvorsichtig gewesen
und die Weitergabe der Dokumente zu Tschechien und Bosnien sei kritisch zu
beurteilen, eine Aufhebung der Immunität sei aber nicht zu rechtfertigen. 
Mitte August entschied das Büro-NR schliesslich, nicht auf die Forderung der IK-NR
einzutreten. Es gebe keine neuen Fakten, die ein Rückkommen auf den ursprünglichen
Entscheid rechtfertigten. Allerdings fordert das Büro eine umfassende
Auseinandersetzung über Lobbyismus. Die zur Zeit dieser Forderung hängigen 13
Vorstösse zum Thema zeigten deutlich, dass eine vertiefte Diskussion angezeigt sei.
Damit war Markwalder definitiv aus dem Schneider. 

Die „Affäre Markwalder” (AZ) war vollends zur Kasachstan-Affäre geworden, als bekannt
wurde, dass Walter Müller (fdp, SG) und Christian Miesch (svp, BL) eine von Burson-
Marsteller organisierte Reise ins autokratische Land unternahmen, ohne selber für die
Reisekosten aufgekommen zu sein. Das Geld sei von Kasachstan aus geflossen. Müller,
welcher der Freundschaftsgruppe Schweiz-Kasachstan angehört, gab zu Protokoll,
weder gewusst zu haben, dass die Reise von Kasachstan bezahlt worden war, noch dass
die organisierende PR-Agentur mit Kasachstan verbandelt sei. Die Juso reichte bei der
Bundesanwaltschaft Klage wegen Verdachts auf Vorteilnahme gegen Müller ein. Weil
Miesch zum Zeitpunkt der Reise noch nicht im Nationalrat sass, wurde gegen ihn keine
Anzeige eingereicht. Müller, der von seiner eigenen Partei gerügt wurde, wollte das Geld
für die Reise zurückzahlen. 
Die IK-NR beriet das Gesuch der Bundesanwaltschaft um Aufhebung der Immunität von
Müller (15.191) an der gleichen Sitzung, an der sie auch den Entscheid zu Christa
Markwalder gefällt hatte. Müllers Immunität wurde einstimmig nicht aufgehoben. Die
Reise stehe im Zusammenhang mit seinem Mandat, weshalb auf das Gesuch einzutreten
sei. Müller habe sich zwar nicht an die Empfehlungen zum Korruptionsstrafrecht
gehalten, die institutionellen Interessen würden jedoch die rechtsstaatlichen
überwiegen. Zum gleichen Schluss kam die RK-SR, die einstimmig Eintreten beschloss
und mit 10 zu 2 Stimmen entschied, Müllers Immunität nicht aufzuheben. Allerdings
wünschte sich die ständerätliche Kommission, dass die Empfehlungen für Reisen von
Parlamentsmitgliedern durch das Büro verbindlicher formuliert werden.  

Ein Nachspiel hatte die Affäre auch für die Lobbyistin Marie-Louise Baumann. Sie wurde
aus dem Bundeshaus verbannt, musste also den Badge, den sie von Corina
Eichenberger (fdp, AG) erhalten hatte, zurückgeben. Sie entschuldigte sich öffentlich
bei Markwalder und zeigte sich über den Verlauf der Affäre erschüttert. Die
Standesskommission der Schweizerischen Public Affairs Gesellschaft (SPAG) kam zudem
zum Schluss, dass Baumann die Standesregeln nicht vollständig beachtet habe, und
sprach eine Rüge aus. Es liege zwar keine Täuschung vor, aber sie hätte mehr
Transparenz schaffen müssen; die Kommunikation sei nicht optimal gewesen. Die 69-
Jährige kündigte an, ihre Tätigkeit als Lobbyistin im Parlament per Ende der Legislatur
zu beenden. Zudem wurde die Zusammenarbeit zwischen Burson-Marsteller und
Baumann beendet.

Das Thema Lobbying, aber auch die Diskussion um den Rahmen des
Kommissionsgeheimnisses, liessen in der Folge das Parlament eine Weile nicht mehr
los. 2

01.01.65 - 01.01.21 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Seit der sogenannten «Kasachstan-Affäre» waren einige Monate vergangen und im
Parlament schien das Thema Lobbying im Jahr 2017 – mit Ausnahme einer
parlamentarischen Initiative Berberat (sp, NE) mit der Forderung nach transparenterem
Lobbying, die von den Räten wie eine heisse Kartoffel hin- und hergeschoben wurde –
an Priorität verloren zu haben. Dies sah in der gesellschaftlichen Debatte allerdings
etwas anders aus.  

Im Frühling sorgte eine Idee von Pierre-Yves Maillard (VD, sp) und Mauro Poggia (GE,
mcg) für Schlagzeilen. Die beiden Regierungs- und ehemaligen Nationalräte wollten mit
einer Volksinitiative dafür sorgen, dass Parlamentsmitglieder nicht mehr im
Verwaltungsrat einer Krankenkasse sitzen oder anderweitig mit einer solchen
verbunden sein dürfen. Damit sollten die steigenden Krankenkassenprämien gebremst
werden. Die Idee stiess bei betroffenen Parlamentsmitgliedern auf Gegenwehr: Konrad
Graber (cvp, LU), Verwaltungsrat der CSS, und Heinz Brand (svp, GR), Präsident des
Krankenkassen-Dachverbandes Santésuisse, hielten die Idee für nicht zielführend. Es
handle sich um eine «Verunglimpfung der Krankenkassen», gaben sie der Luzerner
Zeitung zu Protokoll. Die Unterschriftensammlung für das Begehren wurde im Oktober
2017 gestartet.  

Mitte März legte die Staatengruppe gegen die Korruption (Greco), bei der die Schweiz
seit 2006 Mitglied ist, einen Bericht vor, der mehrere Schwachstellen im Schweizer
Lobbyismussystem aufzeigte und Empfehlungen abgab. Unter anderem sollten
Parlamentsmitglieder verpflichtet werden, bei Ratsverhandlungen Interessenkonflikte
aktiv offenzulegen. Das Register der Interessenbindungen reiche nicht aus. Zudem
müssten finanzielle Interessen von Parlamentarierinnen und Parlamentariern
transparent gemacht werden. Dies ist in der Schweiz nach wie vor freiwillig. Die
Organisation Lobbywatch veröffentlichte eine Liste, mit der aufgezeigt wurde, dass
lediglich 37 Parlamentsmitglieder die Einkünfte aus ihren Mandaten vollständig
deklarierten. 

Eine Analyse von Forschern der Universitäten Lausanne und Genf um André Mach
wurde Mitte Mai von der Sonntags-Zeitung breit aufgemacht. Erstens zeigten die Daten,
dass sich die relevanten Interessenbindungen von Parlamentsmitgliedern zwischen 1992
und 2015 mehr als verdoppelt hatten, zwischen 2007 – seit dann müssen auf der Basis
des 2002 revidierten Parlamentsgesetzes alle Interessenbindungen obligatorisch
angegeben werden – und 2015 haben sie um 20 Prozent zugenommen. Für die Analyse
gilt eine Verbindung dann als relevant, wenn ein Mandat einem Sachgebiet zugeordnet
werden kann, zu dem das Parlamentsmitglied einen Bezug hat, etwa weil es in einer
entsprechenden Kommission sitzt. Zugenommen haben laut der Studie insbesondere
Verbindungen zu Interessenverbänden, welche die Parlamentarierinnen und
Parlamentarier für Sitzungen, die laut Sonntags-Zeitung auch in Sitzungszimmern im
Bundeshaus selber stattfanden, mit «vielen Tausend Franken pro Jahr» entschädigten –
der Sonntags-Blick sprach von CHF 20'000 für vier Sitzungen, die Parlamentsmitglieder
etwa von der Groupe Mutuel erhalten haben sollen. Der Austausch von Expertenwissen
sei zwar für Milizparlamentarier wichtig, allerdings sei nicht klar, weshalb dies entlohnt
werden müsse, fragte die Sonntags-Zeitung rhetorisch. Die Zunahme der Bindungen
könne freilich durchaus auch als Zeichen für mehr Transparenz gelesen werden,
befanden die Forscher. Früher habe Interessenvertretung eher informell und im
vorparlamentarischen Prozess stattgefunden. Heute sei die Einflussnahme während des
parlamentarischen Prozesses wohl auch aufgrund des grösseren Parteienwettbewerbs
wichtiger und werde hier auch etwas transparenter. 
Eine Analyse der NZZ, die auf den gleichen Daten des «Observatoriums der Schweizer
Eliten (Obelis)» beruhte, brachte ein weiteres Argument für ein zunehmend
professionalisiertes Lobbying ins Spiel. Die Zeitung zeigte auf, dass sich die Wirtschaft
in den letzten 60 Jahren stark von der Politik entflechtet habe. Vor 60 Jahren habe
jedes vierte Parlamentsmitglied ein Spitzenamt in der Wirtschaft belegt, was heute
nicht mehr so sei. Die Überlegung liegt nahe, dass das damalige unmittelbare Lobbying
durch eine stärker mittelbares und organisierteres abgelöst wurde.

Auf Antrag von Thomas Minder (parteilos, SH) wurde in der Sommersession 2017 von den
Parlamentsdiensten eine «Lobbyistenzählung» durchgeführt, wie dies der «Blick»
betitelte. Zugang zum Parlament erhält, wer einen der beiden Dauerzutrittsausweise
(Badges) besitzt, die jedes Parlamentsmitglied vergeben darf, oder wer einen
Tagesausweis erhält, der ebenfalls von Parlamentsmitgliedern ausgestellt werden kann.
Während der 11 Tage der Sommersession wurden 127 Lobbyierende mit Dauerzutritt und
386 mit Tagesausweis gezählt. Während die einen die Zahl als «an der oberen Grenze»
beurteilten (Pirmin Bischof; cvp, SZ), fanden Lobbyistenkreise die rund 50 Personen pro

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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Tag angemessen (z.B. Andreas Hugi; CEO eines Beratungsbüros). Zu reden gab aber die
hohe Zahl an Tageskarten. Damit würden die Transparenzregeln unterlaufen,
befürchtete Didier Berberat in der Zeitung Le Temps. 

Dass Interessengruppen gezielt auf Kommissionsmitglieder zugehen, zeigte eine Mitte
Juli 2017 veröffentlichte Untersuchung des Sonntags-Blick zur Gesundheitspolitik.
Allerdings – so das Sonntagsblatt – seien es nicht so sehr die Krankenkassen, sondern
die Ärzte, Spitäler und Patientenorganisationen sowie die Pharmaindustrie, die viele
Mandate vergeben hätten. «Die Genossen mit den Ärzten, die Liberalen mit der Pharma,
die CVP mit allen» fasste der Sonntagsblick den Befund zusammen, «wer mit wem im
Krankenbett» stecke. 3

Volksrechte

Für Beat Rieder (cvp, VS) hatte die Corona-Pandemie verdeutlicht, dass die
gesetzlichen Grundlagen fehlen, mit der die Institutionen der direkten Demokratie auch
in einer ausserordentlichen Lage funktionieren. Rieder spielte in der Begründung für
seine Motion «Bewahrung der demokratischen Rechte» auf die Notverordnungen des
Bundesrats an, auf deren Grundlage das Sammeln von Unterschriften für Initiativen und
Referenden im Rahmen eines Fristenstillstands verboten worden war und die zu einer
Verschiebung der geplanten eidgenössischen Abstimmungen von Mai auf September
2020 geführt hatten. Er forderte deshalb von der Regierung, dass sie solche
Massnahmen in einem ordentlichen Bundesgesetz regle. Damit die Institutionen auch in
Ausnahmesituationen funktionierten, müsse zudem «digitale Kompetenz und digitale
Bereitschaft» gefördert werden. 
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, da er im Bereich der Ausübung
der politischen Rechte keinen Handlungsbedarf sehe. Vor dem Hintergrund von Covid-
19 seien aber die Prozesse der Durchführung von Abstimmungen und Wahlen und der
Ausübung der Volksrechte zu überprüfen. Digitalisierung werde zudem vom Bundesrat
in der Legislaturplanung als zentrales Anliegen behandelt, somit brauche es dazu keine
weiteren Vorstösse mehr.
In der Herbstsession 2020 machte Beat Rieder jedoch eindringlich darauf aufmerksam,
dass der Bundesrat nicht Prozesse überprüfen solle, sondern dass das Parlament als
Gesetzgeber bestimmen müsse, wie solche Prozesse in Krisenzeiten organisiert werden
müssten. Er stellte die rhetorische Frage, was gewesen wäre, wenn Covid-19 wenige
Monate früher, während der eidgenössischen Wahlen 2019 ausgebrochen wäre.
Bundeskanzler Walter Thurnherr versuchte darauf aufmerksam zu machen, dass der
Bundesrat den Fristenstillstand auch deshalb beschlossen habe, weil das Parlament
aufgrund des Sessionsabbruchs im März nicht mehr tagte und gemäss geltenden Fristen
etwa der Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative nicht mehr hätte
debattiert werden können. Für eine Verschiebung von Abstimmungen sei der Bundesrat
zudem nicht auf Notrecht angewiesen, sie liege laut dem Bundesgesetz über die
politischen Rechte in dessen Kompetenz. Auch Thomas Minder (parteilos, SH) sprach
sich gegen eine gesetzliche Regelung eines Fristenstillstands aus, da man so aus einer
ausserordentlichen Massnahme eine Regel mache. Die Kantonsvertreterinnen und
-vertreter entschieden sich jedoch mit 32 zu 3 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) sehr
deutlich für Annahme der Motion. 4

MOTION
DATUM: 17.09.2020
MARC BÜHLMANN

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Verschiedene Resultate der Gesamterneuerungswahlen vom Vorjahr waren Anlass für
Vorstösse mit Reformvorschlägen für die Nationalratswahlen. Der Umstand, dass
erstmals seit 1979 kein Vertreter des französischsprachigen Berner Juras in den
Nationalrat gewählt wurde, bewegte den Kanton Bern zur Einreichung einer
Standesinitiative (12.314), die eine Zusicherung einer adäquaten Anzahl Sitze für
sprachliche Minderheiten in mehrsprachigen Kantonen fordert. Das Begehren war im
Berichtsjahr von der SPK-NR und der SPK-SR noch nicht behandelt worden. Eine
Motion der FDP-Liberale Fraktion (12.3374) und eine Motion Frehner (svp, BS) (12.3050)
forderten ein Verbot von Listenverbindungen. Wahltaktische Überlegungen hätten zu
Verzerrungen des Wählerwillens geführt. Frehner (svp, BS) führte in seiner Begründung
das Beispiel seines eigenen Kantons an, in welchem die abgewählte grüne Nationalrätin
Anita Lachenmeier (gp, BS) zwar etwa dreimal mehr Stimmen als der neu gewählte
Markus Lehmann (cvp, BS) erhalten habe, letzterer aber dank der Listenverbindung der
CVP mit GLP, EVP und BDP den Sitz erobern konnte. In seiner Stellungnahme wies der
Bundesrat darauf hin, dass Listenverbindungen in den vergangenen Jahrzehnten

STANDESINITIATIVE
DATUM: 26.11.2012
MARC BÜHLMANN
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tatsächlich kontinuierlich zugenommen hätten und eine Folge des
Sitzzuteilungsverfahrens Hagenbach-Bischoff seien. Vor- und Nachteile dieses
bewährten Systems würden sich die Waage halten und eine Änderung sei nicht
angezeigt. Die Verzerrungen seien primär Folge der sehr unterschiedlichen Grösse der
Kantone als Wahlkreise und ein Verbot von Listenverbindungen käme lediglich einer
Symptombekämpfung gleich. Beide Motionen wurden im Berichtsjahr noch nicht
behandelt. Eine Korrektur dieser Verzerrung mit Hilfe eines alternativen
Wahlverfahrens, des so genannten „doppelten Pukelsheim“, schlug eine Motion Minder
(parteilos, SH) (12.3711) vor. Mit dem doppeltproportionalen Sitzverteilungsverfahren
werden Sitze in einem ersten Schritt auf die Parteilisten gemäss nationalem
Wähleranteil und erst in einem zweiten Schritt auf die einzelnen Kantone verteilt. Damit
würden nicht nur Listenverbindungen obsolet, sondern auch Verzerrungen des
Wählerwillens würden zumindest verkleinert. Diese Idee, die bereits Gegenstand
mehrerer früherer erfolgloser Vorstösse (Po. 03.3377 (Genner), Po. 07.3884 (Waber),
Pa.Iv. 09.410 (Zisyadis)) sowie verschiedener kantonaler Reformen war, fand jedoch
weder beim Bundesrat noch in der kleinen Kammer genügend Anhänger. Der Bundesrat
wollte erst die Entwicklungen in den Kantonen abwarten, weil die Wahlprozedere
möglichst auf allen föderalen Stufen gleich sein sollten. Die ablehnende Haltung
gegenüber der Einführung des doppelten Pukelsheim in den Kantonen Bern, Luzern,
Schwyz, Zug, Solothurn, Basel-Stadt und St. Gallen weise auf eine gewisse Skepsis in der
Bevölkerung hin, auch wenn das Verfahren in den Kantonen Zürich, Aargau und
Schaffhausen eingeführt worden sei. Eine Motion Girod (gp, ZH) (11.4193) schliesslich
griff die Diskussionen um die Informationsbroschüre der Bundeskanzlei anlässlich der
Gesamterneuerungswahlen wieder auf. Die mit dem Titel „In der Kürze liegt die Würze“
versehene Wahlbroschüre erklärte mit Hilfe von Vergleichen aus der Gastronomie das
Wahlprozedere und stellte die Parteien vor. Der Motionär wollte die Bundeskanzlei
verpflichten, Wahlunterlagen zukünftig objektiv zu gestalten und auf klare Information
der Wählerschaft zu fokussieren. Die Motion wurde vom Bundesrat abgelehnt, da damit
eine 2007 beschlossene Darstellung der Parteien nicht mehr möglich sei. Obwohl die
Exekutive die Kritik des Motionärs nicht teilte, versprach der Bundesrat den Anregungen
im Hinblick auf eine neue Wahlanleitung für 2015 Rechnung zu tragen. 5

2012 und 2013 war es in drei Fällen zur Situation gekommen, dass die Räte sich bei
Volksbegehren nicht auf eine Empfehlung einigen konnten. Ein Patt hatte bei der
Bauspar-Initiative und der Initiative „Eigene vier Wände dank Bausparen“ sowie bei der
Abzockerinitiative bestanden. Minder (parteilos, SH) stiess sich daran, dass der
Bundesrat in allen drei Fällen trotz fehlender parlamentarischer Empfehlung seine
eigene Meinung zu den Vorlagen verbreitete. Minder wollte dem mit Hilfe einer im
Berichtjahr eingereichten, aber noch nicht behandelten parlamentarischen Initiative
einen Riegel schieben. Die Staatspolitische Kommission des Ständerats empfahl noch
Ende Jahr mit 4 zu 2 Stimmen bei 2 Enthaltungen, dem Vorstoss keine Folge zu geben,
und begründete dies damit, dass der Bundesrat auch und gerade bei fehlender
Empfehlung des Parlamentes informieren müsse. Die Kommission verwies dabei auch
auf die deutliche Ablehnung der Volksinitiative „Volkssouveränität statt
Behördenpropaganda“ im Jahr 2008, die eine starke Einschränkung der behördlichen
Information verlangt hätte. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.11.2013
MARC BÜHLMANN

Die 2013 von Thomas Minder (parteilos, SH) eingereichte parlamentarische Initiative, die
ein Verbot für Stellungnahmen durch den Bundesrat zu Volksinitiativen in jenen Fällen
forderte, in denen sich Stände- und Nationalrat in ihrer Empfehlung uneinig sind, fand
in der kleinen Kammer keinen Anklang. Die Mehrheit der Kantonsvertreter, nämlich 31,
stimmte gegen Folge geben und hielt sich dabei an die Empfehlung ihrer SPK-SR, die
darauf hinwies, dass bei einem Patt die Regierung sogar die Pflicht habe, die
Bevölkerung umfassend zu informieren. Minder vermochte nur drei Ratsmitglieder zu
überzeugen. 2012 und 2013 war es bei den beiden Bauspar-Initiativen, und der
Abzockerinitiative zu uneinheitlichen Parolen zwischen den Kammern gekommen. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2014
MARC BÜHLMANN
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Obwohl sich beide Räte im Rahmen der Revision des Bundesgesetzes über die
politischen Rechte erst 2014 gegen einen Automatismus für eine Nachzählung von
Volksabstimmungen bei knappem Ergebnis ausgesprochen hatten, forderte Thomas
Minder (parteilos, SH) bereits Mitte 2015 per parlamentarischer Initiative einen solchen
einzuführen. Anlass war das knappe Resultat bei der RTVG-Vorlage am 14. Juni 2015, das
mit einer Differenz von 0,16% oder 3'649 Stimmen angenommen wurde – das bisher
knappste Resultat bei einer eidgenössischen Urnenabstimmung. Minder erwähnte in
der Ratsdebatte ein Beispiel aus seiner Wohngemeinde Neuhausen, wo bei rund 5'500
Abstimmenden 65 ungültige Stimmzettel gezählt wurden, wohingegen es in der Stadt
Schaffhausen gerade mal einen ungültigen Stimmzettel gegeben habe. Dies sei ein
Beispiel dafür, wie sensibel Auszählen sei. Aus diesem Grund müsse bei sehr knappen
Resultaten ein Automatismus spielen. Einen solchen gebe es überdies auch in einigen
Kantonen, z.B. in Bern, Graubünden, St. Gallen, Zug oder Zürich, wo bei Differenzen
zwischen 0,1 und 0,4% automatisch nachgezählt werde. Minder schlug für die nationale
Ebene 0,3% vor. 
Die SPK-SR lehnte das Begehren knapp mit 5 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung ab. Die
Mehrheit stiess sich am Umstand, dass erst kürzlich über das Anliegen legiferiert
worden sei. Die wichtigsten Argumente gegen einen Automatismus seien deshalb nach
wie vor die gleichen: Auch eine Nachzählung könne fehlerhaft sein, eine
Prozentschwelle sei willkürlich und auch noch so knappe Mehrheitsentscheide seien zu
akzeptieren. Man müsse zudem Vertrauen haben in die Arbeit der Zählbüros in den
Kantonen und Gemeinden. Die Minderheit machte freilich geltend, dass die
Legitimation knapper Entscheide leide, wenn die Stimmbürgerschaft davon ausgehen
müsse, dass (knappe) Resultate auch anders hätten ausfallen können. Die Revision des
Bundesgesetzes über die politischen Rechte sei zudem im Vorfeld der eidgenössischen
Wahlen sehr rasch erledigt worden; die Frage der knappen Abstimmungsergebnisse sei
damals zu wenig gründlich geprüft worden, was man jetzt nachholen könnte. Darauf
schien allerdings fast niemand in der kleinen Kammer Lust zu haben: Die Initiative
wurde mit 39 zu 2 Stimmen deutlich versenkt. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.12.2015
MARC BÜHLMANN

Mit der in der Presse als «Kuhhandel» bezeichneten Verknüpfung der Steuerreform und
der AHV-Finanzierung wurde auch eine juristische Diskussion laut, die sich um das
Thema «Einheit der Materie» drehte. Dieser Grundsatz ist ein wichtiger Bestandteil bei
der Entscheidung, ob eine Volksinitiative gültig ist oder nicht. Er verlangt, dass zwei
verschiedene Sachfragen nicht in ein und der gleichen Abstimmungsvorlage verknüpft
werden dürfen, weil sonst die Gefahr besteht, dass Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger ihre Präferenzen nicht klar äussern können. Wenn etwa die eine Sachfrage
bei einer Person auf Zustimmung, die andere aber auf Ablehnung stösst, kann eigentlich
weder ein Ja noch ein Nein in die Urne gelegt werden. Ob und wann «zwischen den
einzelnen Teilen einer Initiative ein sachlicher Zusammenhang besteht» (BG über die
politischen Rechte, Art. 75 Abs. 2), ist freilich Interpretationssache. Die Frage, die sich
Thomas Minder (parteilos, SH) stellte und gleich in eine parlamentarische Initiative
verpackte, war, ob die Einheit der Materie auch für Behördenvorlagen gelten müsse, die
dem Referendum unterstellt sind. In seiner schriftlichen Begründung zu seinem
Vorstoss zitierte der Schaffhauser juristische Literatur, die sich darauf stützt, dass es
unerheblich sei, wer Urheber einer Abstimmungsvorlage sei, dass der Grundsatz also
auch für Bundesbeschlüsse zu gelten habe. Es sei nun aber an der Bundesversammlung
zu entscheiden, ob sie dies auch so sehe. 
Eine 6 zu 4-Mehrheit (bei 2 Enthaltungen) der SPK-SR sah das in der Tat so und gab der
parlamentarischen Initiative Folge. Es sei zwar schwierig, diesen Grundsatz immer
einzuhalten, die vom Parlament verabschiedeten Gesetze sollten aber den gleichen
Anforderungen genügen wie Volksinitiativen, weshalb ein entsprechendes Gesetz
geprüft werden solle. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.10.2018
MARC BÜHLMANN

Mit 13 zu 10 Stimmen bei 2 Enthaltungen gab die SPK-NR der parlamentarischen
Initiative Minder (parteilos, SH) keine Folge. Es sei in der Praxis kaum möglich, zu
entscheiden, ob die Einheit der Materie bei Erlassen der Bundesversammlung gegeben
sei. Ob ein, wie von Minder geforderter, sachlicher Zusammenhang von Teilen einer
Vorlage bestehe – immerhin eine Grundlage für den Entscheid über die Gültigkeit einer
Volksinitiative –, könne in der Praxis bei Erlassen nicht «trennscharf» beurteilt werden.
Zudem könne eine solche Forderung den Spielraum des Parlaments beim Finden von
Kompromisslösungen zu stark einschränken, so die Kommissionsmehrheit bei ihrer
Begründung. Eine Vorlage könne per Referendum bekämpft werden, wenn man mit der
Verknüpfung unterschiedlicher Themen nicht einverstanden sei. Die starke

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.08.2019
MARC BÜHLMANN
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Kommissionsminderheit war allerdings der Meinung, dass Erlasse gleich behandelt
werden sollten wie Volksbegehren. Ungeachtet dessen ging die Initiative anschliessend
zurück an die SPK-SR, die ihr bereits Folge gegeben hatte. 10

Weil die SPK-NR der zuvor von ihrer Schwesterkommission gutgeheissenen
parlamentarischen Initiative Minder (parteilos, SH) für die Wahrung der Einheit der
Materie auch bei Erlassen nicht Folgegeben wollte, musste die SPK-SR entscheiden, ob
sie dem Ständerat Antrag für Folgegeben stellen wollte. 
Mit 8 zu 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen entschied sich die Kommission dagegen und kam
damit auf ihren ursprünglichen Entscheid zurück. Man sei zum Schluss gekommen, dass
es genügend Spielraum für Kompromisse geben müsse und die Räte die Möglichkeit
haben sollten, verschiedene Themen zu verknüpfen, damit ein Konsens gefunden
werden könne. Aufgabe des Parlaments sei es, «gesetzgeberische Lösungen für
gesellschaftliche Probleme zu suchen». Ein von der parlamentarischen Initiative
vorgeschlagenes gesetzlich geregeltes Verbot sei nicht zielführend, weil es verhindere,
dass durch Kombination verschiedener Gegenstände möglichst breite Mehrheiten
geschaffen werden können. Wenn die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit der
Verknüpfung sachfremder Themen nicht einverstanden seien, könnten sie dies an der
Urne kundtun und eine entsprechende Vorlage ablehnen. Interessant war dabei die
Begründung hinsichtlich der ursprünglichen Kritik des Vorstosses, nämlich der Gefahr,
dass bei Fehlen einer Einheit der Materie die unverfälschte Stimmabgabe nicht möglich
sei. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern seien auch im Alltag damit vertraut,
Vorteile und Nachteile gegeneinander abzuwägen, betonte die Kommission. Es sei auch
bei solchen verknüpften Vorlagen so, dass sie abgelehnt würden, wenn die Mehrheit der
Stimmberechtigten zwar gewisse Vorteile fänden, die Nachteile insgesamt aber
überwiegten. Von der Kommission nicht angesprochen wurde jedoch die Frage,
weshalb dies bei Gesetzesvorlagen, nicht aber bei Volksinitiativen der Fall sein soll, bei
der das Fehlen der Einheit der Materie ja Grund für eine Ungültigerklärung bleibt. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.02.2020
MARC BÜHLMANN

Die SPK-SR beantragte dem Ständerat, die parlamentarische Initiative Minder (parteilos,
SH), die den Grundsatz der Einheit der Materie auch für Bundeserlasse forderte,
abzulehnen. Dies, nachdem sie das Begehren zuerst gutgeheissen, nach dem
ablehnenden Entscheid ihrer Schwesterkommission aber umgeschwenkt war. Andrea
Caroni (fdp, AR) erörterte in der entsprechenden Sommersessions-Debatte 2020 in der
kleinen Kammer für seine Kommission diesen Stimmungswandel. In der
Bundesverfassung sei explizit vorgesehen, dass der Grundsatz für
Verfassungsrevisionen gelte, nicht aber für Bestimmungen des Gesetzgebers. Man habe
also bei der Verfassung strenger sein wollen als beim Gesetzgebungsprozess, wo ein
gewisser Spielraum bestehen müsse. Die Willensfreiheit sei zudem bei Paketen – also
Gesetzesvorlagen mit Verknüpfungen von eigentlich sachfremden Teilen – nicht
eingeschränkt. Die Stimmberechtigten könnten sagen, ob sie dieses Paket wollten oder
nicht. «Nein» sagen könne zudem auch, wer grundsätzlich gegen Paketlösungen sei.
Schliesslich sei das Kriterium der Einheit der Materie «extrem wolkig» und man würde
eigentlich immer einen Zusammenhang finden. Man würde Gefahr laufen, dass das
Kriterium nicht rechtlich, sondern politisch verwendet würde. Thomas Minder meldete
sich anschliessend als Urheber des Vorstosses zu Wort. Es zeige sich, dass nun selbst
Juristinnen und Juristen «mehr Freude am politischen Kuhhandel als an einer juristisch
sauberen Gesetzgebung haben». Der Bundesrat selber lege kein Gesetz vor, das nicht
der Einheit der Materie entspreche. Es sei dem Parlament vorbehalten, eine
bundesrätliche Vorlage dann in unterschiedliche Erlasse aufzuteilen, aber diese
Ergänzung einer Vorlage mit zahlreichen weiteren Themen sei nicht der Sinn der Sache.
Es sei ein «seltsames staatspolitisches Verständnis», wenn Einheit der Materie auf
Verfassungsstufe gelten solle, «wenn das Volk legiferiert», nicht aber «wenn wir auf
Bundesebene legiferieren» – so Minder. Kompromisse seien auch ohne Pakete möglich,
wenn diese gesplittet und Kuhhändel sozusagen sequentiell getätigt würden. Eine 28 zu
11 Stimmen-Mehrheit des Ständerats sah dies jedoch wie dessen Kommission und
versenkte den Vorschlag. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.06.2020
MARC BÜHLMANN
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